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Humanismus und Menschenrechte

chende gemeinsame Ideal, damit
jeder einzelne und alle Organe
der Gesellschaft sich diese Erkla-
rung stets gegenwdrtig halten
und sich bemiihen, durch Unter-
richt und Erziehung die Achtung
dieser Rechte und Freiheiten zu
fordern und durch fortschrei-
tende Massnahmen im nationa-
len und internationalen Bereiche
ihre allgemeine und tatséchliche
Anerkennung und Verwirklichung
bei der Bevélkerung sowohl der
Mitgliedsstaaten wie der ihrer
Oberhoheit unterstehenden Ge-
biete zu gewdabhrleisten.

Prdambel zur Allgemeinen Erkldrung der
Menschenrechte von 1948

Alle Menschen sind frei
und gleich an Wiirde
und Rechten...

Die Gultigkeit der Menschenrechte,
dieser «gemeinsamen Richtschnur
fir alle Volker und Nationen», ist
weltweit anerkannt worden; an der
Generalversammlung der UNO am
10. Dezember 1948 jedenfalls hat
kein einziger Staat dagegen votiert.
Die dreissig Artikel der Deklaration
enthalten sowohl persénliche Frei-
heiten als auch politische und soziale
Rechte; allem voran steht der allge-
meine Grundsatz der naturlichen
Freiheit, Gleichheit und Menschen-
wirde. Es folgen die grundlegenden
Rechte auf Leben, Freiheit und Si-
cherheit der Person und auf Nichtdis-
kriminierung (Anspruch auf gleiche
Behandlung ungeachtet der Rasse,
Farbe, des Geschlechts, der Sprache
und Religion, der politischen oder
sonstigen Uberzeugung, nationaler
oder sozialer Herkunft, des Eigen-
tums, der Geburt oder sonstiger Um-
stdnde). Das Eigentum und die sonst
bereits aus der historischen Entwick-
lung bekannten Rechte werden aner-
kannt. Rechtsstaatliche Ubung der
Gerichtsbarkeit wird gefordert, Frei-
ziugigkeit und Auswanderungsfrei-
heit verlangt, das Asylrecht wird ge-
nannt. Politische Rechte sollen ge-
wahrt werden (Gewdhrleistung des
demokratischen Prinzips), Gedan-
ken-, Religions- und Gewissensfrei-
heit sollen Bestand haben. Eine breite
Skala sozialer Rechte ist zu finden
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13. Bodenseetreffen am 29./30. Oktober
Freidenker fir eine gesunde Umwelt

Unter dem Titel «Freidenker fir eine gesunde Umwelt» fihrten Freiden-
ker aus der Bundesrepublik, Osterreich und der Schweiz — zusammen mit
Gasten aus den Niederlanden und Norwegen — eine internationale Ta-
gung in Romanshorn durch. Die Teilnehmer unterstitzten die Forderung
nach einer europdischen Gipfelkonferenz tber Umweltfragen.
In einer Resolution protestierten die Anwesenden gegen die strafrechtli-
che Verfolgung religionskritischer Aktionen in Salzburg. Diese Ein-
schrankung der Glaubens- und Gewissensfreiheit verstdsst gegen die
Schlussakte von Helsinki.
Der Vorsitzende des Deutschen Freidenker-Verbandes, Klaus Hartmann
(Offenbach), wies in seinem Referat darauf hin, dass zwischen der 6kolo-
gischen Frage und anderen globalen Problemen, wie der Uberristung
und der Unterentwicklung in vielen Landern der Welt, untrennbare Zu-
sammenhdnge bestehen. Ohne radikale Abristung und grundlegende
Neugestaltung der internationalen Beziehungen auf der Ebene der
Gleichberechtigung aller Lander sind die Menschheitsprobleme nicht
|6sbar. Die Abkehr von einer durch Profitpolitik diktierten Wirtschaftsent-
wicklung hin zu menschheits- und naturvertraglichem Verhalten sei ein
dringendes Gebot unserer Zeit.
Alfred Wilhelm (Basel) betonte das Wesen der Natur als Zusammenwir-
ken allen Lebens. Deshalb kénne der Mensch nicht spurlos auf der Erde
leben. Aber er muss es vermeiden, Leben aus Habgier und Unachtsam-
keit zu zerstoren. )
Anton Szanya, Bundesobmann des Freidenkerbundes Osterreichs, ana-
lysierte die psychische Struktur der autoritdren, patriarchalen Gesell-
schaftsordnung und zeigte auf, wie diese die politischen und 6konomi-
schen Entscheidungen beeinflusst. Er schloss mit der Konsequenz, dass
eine daverhafte Lésung der Probleme einer Anderung der herrschenden
Geisteshaltung bedarf.

Freidenker-Vereinigung der Schweiz

(soziale Sicherheit und Firsorge, so-
ziale Reprasentation durch Gewerk-
schaften und Berufsverbande, Recht
auf Erholung, Bildung, Teilnahme am
kulturellen Leben, gerechten und
gleichen Lohn, Mutterschutz u.a.m.).
Und schliesslich bestimmt Artikel 30;
«Keine Bestimmung der vorliege*
den Erklarung darf so ausge'
werden, dass sich daraus fir «.ngn
Staat, eine Gruppe oder eine  ¢rson
ein Recht ergibt, eine Tatigkeit aus-
zuUben oder eine Handlung zu be-
gehen, welche auf die Vernichtung
der in dieser Erklarung angefihrten
Rechte und Freiheiten abzielt.»

Staatsraison und Menschen-
rechte — Die Europaische
Menschenrechtskonvention

Die Definition allgemein gultiger
Rechte des Menschen ist eine Sache,

deren Realisierung eine andere. Si-
cher konkretisiert sich die Deklara-
tion nicht per se, man hat lediglich
Idealsphdren betreten, die zundchst
jenseits aller Realisierungssicherheit
stehen. Ihren Sinn erreichen die Men-
schenrechte aber erst dann, wenn
die Chance, dass sie auch realisiert
werden gross und die Moglichkeit,
sie gegen Widerstande durchzuset-
zen, gegeben ist. Menschenrechte
missen also mit dem staatlichen
Recht verknipft sein, wenn sie Gel-
tung erlangen sollen. Der Staat je-
doch ist als Gesetzgeber an Staats-
raison und Interessen gebunden.
Darum kann es leicht geschehen,
dass er die Feinheiten der Men-
schenrechtsanliegen — in krassen
Fallen die Menschenrechte Uber-
haupt — hintanstellt. Nicht ohne ge-
wichtigen Grund wurde die Europai-
sche Menschenrechtskonvention ge-
schaffen! Auch die Schweiz, die sich



	13. Bodenseetreffen am 19./30. Oktober : Freidenker für eine gesunde Umwelt

